
339 9. K a p i t e l  — M il i tä r s tra f ta te n §§ 2 7 8 ,2 7 9

4. § 277 ist das speziellere Gesetz fü r M ilitärpersonen gegenüber an 
deren Normen, die im  einzelnen str. V erantw . begründen fü r  solche 

H andlungen, die durch § 277 insgesam t erfaß t w erden (z. B. §§ 115 u. 177). 
Das gilt nicht hinsichtlich § 112.

§ 278

Schändung Gefallener und Mißbrauch der Lage 
Verwundeter

Wer während oder nach Kampfhandlungen Toten, Ver
wundeten oder Kranken unberechtigt Sachen ab- oder weg
nimmt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.

§ 278 d ien t der Sicherung der militärischen Disziplin und Ordnung im 
Kampfgebiet.

A bnehm en ist nu r möglich bei Toten oder bei w illenlosen Personen, im  
Gegensatz zum  W egnehmen. Die A b- oder W egnahm e von Sachen kann 
m ilitärisch oder anderw eitig  notw endig sein, dann erfolgt sie nicht unbe
rechtigt (z. B. W affen). Die Toten, V erw undeten oder K ranken können 
sowohl der eigenen, der gegnerischen als auch e iner d ritten  Seite ange
hören, sie können M ilitär- oder Zivilpersonen sein.

Die Schuld um faßt n u r den Vorsatz. Eine Aneignungsabsicht bezüglich 
der Sachen ist nicht erforderlich.

§ 278 ist fü r  M ilitärpersonen das speziellere Gesetz gegenüber anderen 
Normen.

§ 279

Anwendung verbotener Kampfmittel
Wer im Falle bewaffneter Auseinandersetzungen die An

wendung eines völkerrechtlich verbotenen Kampfmittels an
ordnet oder wer solche Mittel anwendet, wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

§ 279 dient der Sicherung der Führung von Kampfhandlungen unter 
Beachtung der vom Völkerrecht verbotenen Anwendung bestimmter 
Kampfmittel. Die N euregelung w ar erforderlich, um  den strafrechtlichen 
Schutz gegen Verletzungen des völkerrechtlichen Verbots bestim m ter 
K am pfm ittel durch M ilitärpersonen zu gewährleisten.

Zum Begriff der völkerrechtlich verbotenen Kampfmittel vgl. § 93 
Anm. 6.

Die Schuld um faßt n u r  den Vorsatz. Bei M ilitärpersonen, die verbotene 
K am pfm ittel au f A nordnung anw enden, ist § 258 Abs. 1 und 2 zu prüfen.
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